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müssen, laufen auch diese nicht auf eine Diskriminierung 
hinaus. Wir sind mit Recht darauf stolz, daß im Strafvoll
zug der DDR die entsprechenden Konventionen der UNO 
nicht nur eingehalten werden, sondern in vielen Punkten 
weit über die vorgegebenen Normen dieser Konventionen 
hinausgegangen wird.

Das ist d r i t t e n s  die Teilnahme breitester gesell
schaftlicher Kräfte an der Wiedereingliederung des Straf
täters. Ihre herausragende Bedeutung liegt besonders in 
der kollektiven Erziehung am Arbeitsplatz des ehemaligen 
Straftäters begründet. Diese der Grundhaltung der sozia
listischen Gesellschaft zum Straftäter entsprechende Teil
nahme ist einmalig und nicht vergleichbar mit dem Insti
tut des sog. Sozialbetreuers oder ähnlichen Einrichtungen 
in einigen kapitalistischen Staaten. Die Grundhaltung des 
sozialistischen Staates zu den gestrauchelten Bürgern ist 
diktiert von der Sorge um den Menschen, um ein erfülltes 
Leben a l l e r  Bürger. Dabei haben die Justiz- und Sicher
heitsorgane auf Grund ihrer spezifischen staatlichen Funk
tion wichtige Gestaltungsaufgaben zu erfüllen. Das setzt 
ein großes Einfühlungsvermögen und eine klare Haltung 
zum Täter voraus.

Es darf nicht übersehen werden, daß auch der Straf
täter — unbeschadet der persönlichen Schuld, die er durch 
seine Straftat auf sich geladen hat — als Mensch und 
Staatsbürger anzusehen ist In der sozialistischen Gesell
schaft wird jener Gedanke von Karl Marx verwirklicht, 
der besagt, daß auch der Straftäter durch tausend Lebens
nerven mit seinem Staat verbunden bleibt und der Staat 
nicht leichtfertig eines seiner Glieder von all diesen Be
ziehungen ausschließen sollte.

Aufgaben bei der Individualisierung der Strafe

Eine ausgewogene individuelle Strafe zu bestimmen ist 
keine leichte Aufgabe. Diese zunehmend besser zu bewäl
tigen, ist ein Gebot unseres sozialistischen Humanismus, 
der sowohl von der Wahrnehmung der gesamtgesellschaft
lichen Interessen diktiert wird als auch ein entsprechendes 
Verhalten gegenüber dem Straftäter einschließt. Wissen
schaft und Praxis sollten in engster Zusammenarbeit die
sem Problemkreis größte Aufmerksamkeit widmen:

E r s t e n s  geht es um die richtige und umfassende 
Würdigung der Straftat. Dabei müssen zwei Seiten beach
tet werden: die objektiv-gesellschaftliche Seite, in der die 
Schädlichkeit der Straftat zum Ausdruck kommt, und die 
subjektiv-individuelle Seite, die über Art und Grad der 
Schuld des Täters Auskunft gibt. Hierin werden zugleich 
wesentliche Seiten der Persönlichkeit des Täters offenbar.

Z w e i t e n s  geht es um das richtige Erfassen des 
Verhältnisses von Tat und Täter. Hier gibt es in der Pra
xis mitunter Schwierigkeiten, weil festgestellt werden muß, 
inwieweit die Straftat persönlichkeitsadäquat oder per
sönlichkeitsfremd ist. Das erfordert eine gründliche Arbeit, 
um die sozialen Züge der Persönlichkeit des Täters gründ
lich festzustellen. Das betrifft besonders die Einstellung des 
Täters zur Arbeit und zu den gesellschaftlichen Normen.

D r i t t e n s  geht es um die allseitige Beurteilung der 
Persönlichkeit des Straftäters. Hier stehen qualifizierte 
Feststellungen über seine Fähigkeit und Bereitschaft zu 
künftigem gesetzestreuem Verhalten im Vordergrund, wo
bei besonders das Verhalten nach der Tat und die Bereit
schaft zur Wiedergutmachung des angerichteten Schadens 
zu würdigen sind.

Die Kriterien, nach denen die Individualisierung der 
Strafe zu erfolgen hat, können nur aus der konkreten 
Straftat in ihrer jeweiligen gesellschaftlichen Bedingtheit 
abgeleitet werden, denn die Strafe ist die notwendige 
Reaktion des Staates auf die konkrete Straftat. Zugleich 
aber ist die Strafe ein rechtliches Instrument des sozia
listischen Staates zur Verwirklichung der im Strafgesetz
buch verbindlich fixierten Ziele.

Von großer Bedeutung sind die im Strafgesetzbuch der

DDR enthaltenen Strafzumessungsgründe. Diese dürfen 
keinesfalls isoliert betrachtet werden. Vielmehr muß stets 
die Gesamtheit dieser Kriterien im Blickfeld stehen. Wer
den z. B. — wie die Praxis gezeigt hat — der materielle 
Schaden bei Eigentumsdelikten oder bestimmte Seiten der 
Persönlichkeit des Täters überbewertet, wird die konkrete 
Gesellschaftswidrigkeit bzw. Gesellschaftsgefährlichkeit 
insgesamt nicht richtig erfaßt werden können. Wir müssen 
uns darüber im klaren sein, daß jede Überbetonung der 
objektiven Momente zum Schematismus, jede Überbeto
nung der subjektiven Momente zum Subjektivismus in der 
Strafpoldtik führen kann.

Eine weitere Frage lautet: Ist unsere Strafpolitik eine 
für alle Zeiten gegebene Leitlinie? Die Frage muß mit 
einem klaren Nein beantwortet werden.

Die Strafpolitik des sozialistischen Staates entwickelt 
sich auf der Grundlage des fortschreitenden Aufbaus der 
sozialistischen Gesellschaft und der damit einhergehenden 
Vervollkommnung des sozialistischen Strafrechts. Unsere 
Strafpolitik — und folglich auch die Individualisierung der 
Strafe — ist also nicht unveränderlich, sondern sie ent
wickelt sich dynamisch nach Maßgabe der realen gesell
schaftlichen Entwicklung und der wachsenden Erfahrungen 
und Erkenntnisse.

In diesem Zusammenhang muß auch auf die wachsende 
Rolle des subjektiven Faktors bei der weiteren Vervoll
kommnung der Individualisierung der Strafe hingewiesen 
werden. Am Strafverfahren und damit letztlich an der 
Findung einer ausgewogenen Strafe sind Richter, Staats
anwälte, Schöffen, Vertreter der Kollektive der Werktäti
gen, gesellschaftliche Verteidiger und Ankläger sowie 
Rechtsanwälte beteiligt. Niemand wird bestreiten, daß es 
vom Bewußtsein, vom Können und Wissen der Beteiligten 
abhängen wird, welche Strafe ausgesprochen wird. Damit 
sind wir an einem entscheidenden Punkt angelangt. Es 
geht ja nicht schlechthin um irgendeine, sondern um die 
gesellschaftlich wirksamste Strafe. Gesellschaftlich wirk
sam ist aber die Strafe nur dann, wenn sie auch von den 
Werktätigen verstanden und unterstützt wird, wenn das 
Urteil des Gerichts auch den Standpunkt der Werktätigen 
über die Straftat ausdrückt.

Der tiefe Eingriff, den die Strafe in die Rechte und 
das Leben des Straftäters mit sich bringt, erhebt ihre 
Individualisierung in den Rang einer außerordentlich ver- 
verantwortungsvollen Entscheidung Sie setzt bei allen, 
die — in welcher Form auch immer — an dieser Entschei
dung über den Straftäter mitwirken, insbesondere Lebens
erfahrung und Menschenkenntnis sowie die Beherrschung 
der Dialektik von Allgemeinem, Besonderem und Einzel
nem voraus.

Martin Luthers Wort: „Ein Jurist, der nichts ist als 
Jurist, ist ein arm Ding“, erhält eigentlich erst in unserer 
sozialistischen Gesellschaft Gewicht.

(Wiedergabe eines Teiles des Vortrags, den der Verfasser 
am 6. September 1977 anläßlich der Verleihung der Ehren
doktorwürde durch die Gesellschaftswissenschaftliche Fa
kultät der Friedrich-Schiller-Universität in Jena gehalten 
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